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Vorwort

Die Begegnung Rußlands mit dem römischen Recht bildet noch heute einen Be-
reich der europäischen Privatrechtsgeschichte, der außerhalb Osteuropas kaum 
bekannt und innerhalb desselben noch nicht sehr intensiv untersucht worden ist. 
Daß dieses eigentümliche Wirkungsfeld der Tradition des römischen Rechts der 
rechtshistorischen Forschung weitgehend fremd geblieben ist, muß umso bedau-
erlicher erscheinen, als in der Auseinandersetzung mit dem Einfluß dieser Tradi-
tion auf Rußland und mit der Frage nach der historischen Bewertung desselben 
spezifische Vorstellungen vom römischen Recht und dessen charakteristischen 
Merkmalen besonders hervortreten. Die Eigenart dieser Anschauungen ist da-
durch zu erklären, daß Russen das römische Recht – im 19. Jahrhundert noch 
ausgeprägter als heute – in der Regel nicht als selbstverständliche Grundlage ihrer 
Kultur wahrnehmen, sondern dasselbe ihrerseits als »fremd« betrachten, weil sie 
ihm vor dem Hintergrund einer eigenen, teilweise völlig anderen Rechtserfahrung 
entgegentreten. Aus der russischen Begegnung mit dem römischen Recht läßt sich 
dabei zugleich in mehrfacher Hinsicht auf historische Erfahrung mit den Grund-
lagen des Rechts schlechthin schließen. Hier tritt das römische Recht als Reflexi-
onsmedium auf, wenn etwa Recht und Gerechtigkeit, der Geltungsgrund des 
Rechts, die Eigenständigkeit des Privatrechts gegenüber der staatlichen Macht 
oder das Spannungsverhältnis zwischen Individualismus und Gemeinschaftsori-
entierung im Privatrecht erörtert werden oder wenn – aufgrund bestimmter Er-
wartungen, die an das römische Recht gerichtet werden – nicht wenige Juristen 
dafür eintreten, unter seinem Einfluß die Rechtsordnung des Zarenreiches auf 
wissenschaftlicher Grundlage neu zu gestalten. Zu den Erträgen der Auseinander-
setzung mit den aus verschiedener Sicht als fremd wahrgenommenen Traditionen 
des römischen Rechts gehört auch die Erfahrung, daß »römisches Recht« auch im 
neuzeitlichen Kontext für einen komplexen Begriff steht und die Anwendung 
bestimmter Regelungen desselben keineswegs notwendigerweise bedeutet, daß die 
Wertordnung, die es repräsentiert und der es letztlich seine langfristige Bedeutung 
in Europa verdankt, den Menschen auch tatsächlich im Rahmen einer auf Freiheit 
und bürgerliche Gleichheit gegründeten Ordnung zugute kommt.

Die nähere Betrachtung des zwischen dem römischen Recht und der Privat-
rechtsentwicklung in Rußland bestehenden Verhältnisses ergibt, daß der verbrei-
tete Standpunkt, das römische Recht sei in Rußland nicht rezipiert worden, in 
dieser undifferenzierten Form nicht haltbar ist. Vielmehr müssen der Einfluß des 
römischen Rechts und die Erforschung desselben im Zarenreich als Teil seiner 
Wirkungsgeschichte in Europa verstanden werden. Die Ausdifferenzierung dieser 
Erkenntnis ist das Ziel längerfristig angelegter Forschungen gewesen, die ich in 
den 1990er Jahren begonnen und besonders von 2005 bis 2008 im Rahmen eines 
DFG-Forschungsprojekts »Römische Rechtstradition und Zivilrechtswissenschaft 
in Rußland vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 1922« fortgeführt habe. Hieraus 
sind einige Publikationen von Zwischenergebnissen oder Übersichtsdarstellungen 



16 Vorwort

hervorgegangen, die allesamt nur vorbereitenden bzw. vorläufigen Charakter ha-
ben. Diese Arbeiten sind in überarbeiteter, verbesserter und teilweise durch Kür-
zung auf die hier verfolgte Fragestellung zugeschnittener Form in das vorliegende 
Buch eingegangen. Im Mittelpunkt steht dabei eine kurze Monographie »Rezep-
tion des römischen Rechts in Rußland – Dmitrij Mejer, Nikolaj Djuvernua und 
Iosif Pokrovskij« (2004). Als Einführung in den Forschungsgegenstand und zu-
gleich Forschungsprogramm konzipiert, hat sie an ausgewählten Beispielen ge-
zeigt, wie einzelne russische Zivilrechtler die ihnen schrittweise eingeräumte 
Möglichkeit nutzten, System und Einrichtungen des Privatrechts unter Rückgriff 
auf das römische Recht zu modernisieren.1 Die selbständige Publikation vorläufi-
ger Äußerungen zu ausgewählten Teilbereichen des Forschungsgebiets diente 
 zunächst dem Ziel, die wissenschaftliche Diskussion über das Gesamtthema an-
zuregen und mit Rücksicht auf die besondere Wahrnehmung des Forschungsge-
genstandes durch russische Rechtshistoriker deren Widerspruch oder ergänzende 
Bemerkungen herauszufordern, um so die zwangsläufig einseitige Perspektive des 
westlichen Betrachters zu ergänzen. Ihr lag auch die Überzeugung zugrunde, daß 
eine Gesamtdarstellung eines breiten Fundaments an speziellen Untersuchungen 
bedürfe, an denen es bislang fehlte, sowie die Erwartung, daß der Hinweis auf 
offene Fragen, die mit der Wirkungsgeschichte des römischen Rechts unmittelbar 
verknüpft sind, andernorts wissenschaftliche Bemühungen hervorrufen werde. 
Außerdem diente der Versuch, die Diskussion über den Forschungsgegenstand zu 
beleben, dem Ziel einer Vergewisserung über die Bedeutung der Verschiedenheit 
der jeweiligen Verstehenshorizonte.

Um insbesondere die russische Sicht auf das römische Recht besser in die Be-
trachtung einbeziehen zu können, habe ich 2008 eine überarbeitete und um ver-
schiedene Abschnitte erweiterte Fassung der genannten Monographie unter dem 
Titel »Rimskoe pravo v Rossii« (»Römisches Recht in Rußland«) in Moskau 
 publiziert, abermals in der Absicht, vorläufige, der Ergänzung und Ausdifferen-
zierung bedürftige Zwischenergebnisse zur Diskussion zu stellen.2 Der unmittel-
bare Ertrag ist bislang überschaubar. Denn obwohl das Bestehen der verschiede-
nen Perspektiven auch von der russischen Seite wahrgenommen wird, findet nur 
wenig Austausch darüber statt. So ist das Problem der mangelnden wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung bislang teilweise ungelöst geblieben. Das ist offenbar 
kein Zufall, sondern durch die von den westlichen Forschungsbedingungen 
grundsätzlich verschiedenen Voraussetzungen veranlaßt, unter denen sich russi-

1 Um dem Eindruck zuvorzukommen, es werde etwa der Anspruch erhoben, Aussagen über 
»die« Rezeption des römischen Rechts in Rußland, also über einen außerordentlich viel-
schichtigen historischen Vorgang insgesamt zu treffen, wurde im Titel der Arbeit auf den 
bestimmten Artikel verzichtet. Vgl. die dahingehenden Bemerkungen bei Rudokvas, Rez. 
Avenarius, S. 197.

2 Baranowski weist richtigerweise darauf hin, daß der Titel angesichts der schmalen Schrift 
sicherlich zuviel verspricht; Rez. Avenarius, S. 135. Die Formulierung trug dem Verlagsinter-
esse an einer Kürzung gegenüber der deutschen Fassung des Titels Rechnung, um dem 
Adressatenkreis das aus russischer Sicht etwas sperrige Fremdwort »recepcija« zu ersparen.
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sche Juristen und Rechtshistoriker dem Gegenstand widmen. Die Sprachbarriere 
spielt hier nur eine geringe Rolle. Wichtiger ist offenbar eine vielfach wenig aus-
geprägte Neigung zur offenen Kritik, eine Eigenart, die mit einer über lange Zeit 
verfestigten Wissenschaftskultur zusammenhängen dürfte. Diese ist jedenfalls 
teilweise durch ein relativ formales Verhältnis zu »Wahrheiten« und zu wissen-
schaftlichen »Autoritäten« gekennzeichnet. Der wichtigste Grund aber liegt 
wahrscheinlich in der grundsätzlich unterschiedlichen Beziehung westeuropä-
ischer und russischer Wissenschaftler zum Forschungsgegenstand. Insofern bildet 
das Problem, das im Fehlen einer gemeinsamen Forschung besteht, die Kehrseite 
der Chance, die in den unterschiedlichen Perspektiven liegt.

Wenn es auch an einer regelrechten wissenschaftlichen Diskussion mangelt, ist 
das Spektrum der einschlägigen Publikationen doch in den vergangenen Jahren 
merklich reicher geworden. Noch zu Beginn der Arbeiten hatte sich das For-
schungsgebiet so dargestellt, daß es zum römischen Recht in Rußland nur wenige 
eingehende Stellungnahmen gab, und diese zudem von veralteten Vorstellungen 
oder, was besonders das russische Schrifttum betraf, von ideologischen Wahrneh-
mungsvoraussetzungen ausgingen. Erfreulicherweise hat sich dies insoweit geän-
dert, als es inzwischen mehrere Arbeiten gibt, die die Geschichte des römischen 
Rechts in Rußland unmittelbar behandeln, und zahlreiche weitere, die mittelbar 
zum Thema beitragen. Man äußert sich aus russischer Sicht zu denselben Fragen, 
die auch die westliche Forschung behandelt. Es ist eine ermutigende Beobach-
tung, daß an dem Tunnel durch die Vielfalt der Fragen auch von der russischen 
Seite her gegraben wird. Ein Durchbruch setzt freilich voraus, daß auf Ausrich-
tung und Fortschritte der von der jeweils anderen Seite unternommenen Grabun-
gen Rücksicht genommen wird. Hierfür ist die russische Wissenschaft keineswegs 
allein verantwortlich.

Verglichen mit anfänglichen Vorstellungen von den in dieser Arbeit erreichba-
ren Zielen ist das Ergebnis bescheidener ausgefallen. Insbesondere hat sich ge-
zeigt, daß der monographischen Durchdringung des Stoffes angesichts seines 
Umfangs Grenzen gesetzt sind. Daß eine über die Überblicksdarstellung hinaus-
gehende wissenschaftliche Behandlung des Gegenstandes nur in Ansätzen mög-
lich war, ist auch dadurch bedingt, daß es fast völlig an einer Vorbereitung der 
hermeneutischen Voraussetzungen der Arbeit fehlte. Es ist einfach bislang kaum 
eine Annäherung der Perspektiven, eine Vermittlung zwischen denselben oder 
jedenfalls eine Verständigung über ihre Verschiedenheit erfolgt. Das wiederum 
liegt an der erwähnten Dürftigkeit des wissenschaftlichen Dialogs. Da es im üb-
rigen für mehrere Teilbereiche bis heute an Einzeluntersuchungen fehlt, muß sich 
die Arbeit teilweise auf eine Präsentation des Stoffes, also von Quellen, Fragestel-
lungen, Standpunkten usw. beschränken. Auch sind die Zusammenhänge für die 
rechtshistorische Forschung teilweise nicht hinreichend erschlossen, so daß sie 
gelegentlich etwas ausführlicher dargestellt werden, als es für die Erörterung der 
Fragestellung eigentlich geboten wäre.

Die Ermittlung und Beschaffung des einschlägigen Schrifttums ist, verglichen 
mit den noch in den 1990er Jahren herrschenden Bedingungen, inzwischen 
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 wesentlich einfacher geworden. Zahlreiche der früher selten verfügbaren vorrevo-
lutionären Werke sind nachgedruckt oder von Bibliotheken als Scans zur Verfü-
gung gestellt worden; auch bedienen sich russische Autoren angesichts bestimmter 
Schwierigkeiten bei Herstellung und Vertrieb von Büchern oft des Mittels der 
Publikation im Internet. Gleichwohl war es trotz systematischer Bemühungen 
und Nutzung hervorragender Sammlungen nicht möglich, jede nachgewiesene 
Arbeit auch tatsächlich zu erlangen. Immerhin dürfte die verwendete Literatur 
eine brauchbare Grundlage für die Hauptaufgabe der Arbeit bilden, einen Ein-
druck von der neuzeitlichen Begegnung russischer Juristen mit dem römischen 
Recht und der Wahrnehmung desselben aus russischer Sicht zu liefern. So wird 
der Abschluß der Darstellung trotz der genannten Vorbehalte zu verantworten 
sein. Da das Gesamtergebnis der Arbeit den Charakter einer Übersicht hat und 
damit gleichzeitig als eine Präsentation von Fragestellungen verstanden werden 
kann, denen im Rahmen von Einzeluntersuchungen nachgegangen werden 
könnte, sind die einführenden Abschnitte zu Methoden, Begrifflichkeit, Termi-
nologie, spezifischen Problemen und Forschungsstand vergleichsweise ausführ-
lich gehalten. Wenn die Arbeit hierdurch günstigere Voraussetzungen für weitere 
Untersuchungen schaffen sollte, hätte sie ihren Zweck jedenfalls teilweise erfüllt.

Um den Zugang zu den verwendeten Materialien sowie zu den einzelnen Aus-
drücken zu erleichtern, ist russischer Text regelmäßig transliteriert. Ausgenom-
men sind nur einzelne Zitate aus Lyrik und anderen literarischen Werken. Die 
Umschrift des Kyrillischen richtet sich grundsätzlich nach den für wissenschaft-
liche Bibliotheken geltenden Regeln. Dabei ist, wie im modernen russischen 
Schrifttum üblich, die vorrevolutionäre Schreibweise der alten Texte durch die 
moderne ersetzt (und auf dieser Grundlage transliteriert) worden.

In Rußland galt bis 1918 der julianische Kalender, der gegenüber dem in West-
europa gebräuchlichen gregorianischen Kalender im 19. Jahrhundert um 12, im 
20. Jahrhundert sogar um 13 Tage im »Rückstand« war. Vorliegend wird grund-
sätzlich das jeweils am Ort des dargestellten Sachverhalts geltende Datum ge-
nannt. Wo beide Sphären betroffen sind, etwa im Zusammenhang mit dem Rus-
sischen Seminar für Römisches Recht in Berlin, sind beide Daten angegeben.

Die materiellen Voraussetzungen ihrer Entstehung verdankt die Arbeit in er-
ster Linie der wertvollen Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. 
Der Fortgang wurde ferner in verschiedener Weise durch kollegiales Entgegen-
kommen im Kreise der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln 
begünstigt. Zahlreiche weitere Institutionen im In- und Ausland haben wichtige 
Unterstützung geleistet.

Für die kritische Lektüre verschiedener Abschnitte des Textes danke ich Anna 
Seelentag, für die Übersetzung der Zusammenfassung ins Russische Anastasia 
Timofeeva. Das Register haben Marcel Leines und Dorothee Moos gefertigt. Be-
deutende Förderung hat das Buch schließlich durch meine wissenschaftlichen 
Mitarbeiter erhalten, die in verschiedenen Phasen der Entstehung zur Erschlie-
ßung, Auswahl und Bewertung des Stoffes beigetragen haben. Sie haben mir bei 
der Bewältigung jener Arbeitsschritte, die ich nach Art oder Umfang nicht allein 
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habe bewältigen können, mit ihrer jeweils spezifischen Kompetenz zur Seite ge-
standen, sei es als wissenschaftliche Gesprächspartner, als slavische Muttersprach-
ler oder schließlich im unermüdlichen Einsatz bei der Ermittlung und Beschaf-
fung seltener Literatur. Mein herzlicher Dank gilt Nelia Danova, Rahel Kruse, 
Lyudmyla Lehwald, Marc Lindner, Anna Novitskaya und Marcin Zieliński.

Köln, im März 2014                M. A.





Kapitel 1: Einführung

I.) Römisches Recht als Recht schlechthin

Das römische Recht nimmt in der Geschichte der europäischen Kulturen sowie 
derjenigen, die ihre Ursprünge auf Europa zurückführen, zentrale Bedeutung ein. 
Aus diesem Grunde hat man mit ihm nicht selten die Vorstellung vom Recht 
schlechthin verbunden. So ist verschiedentlich die Auffassung vertreten worden, 
es könne jene Sinnvorgaben vorbildlich erfüllen, welche dem Recht allgemein 
gesetzt sind, indem es angeblich die menschlichen Lebensverhältnisse angemessen 
ordnet und gerechte Verhältnisse besonders weitgehend gewährleistet.1 In diesem 
Sinne hat z. B. der amerikanische Politikwissenschaftler Charles H. McIlwain im 
historischen Zusammenhang des Eintritts der U. S.A. in den Zweiten Weltkrieg 
den Standpunkt vertreten, es gelte, die römische Rechtstradition, die auf das 
Common Law einen nicht weniger wichtigen Einfluß ausgeübt habe als auf das 
kontinentaleuropäische Recht, in der Auseinandersetzung mit dem nationalsozia-
listischen Deutschland zu verteidigen.2 Denn es sei das römische Recht, das seinen 
Ausgang von den individuellen Rechten des einzelnen Menschen genommen und 
den Grundsatz des Schutzes dieser Rechte vor Eingriffen der Obrigkeit eingeführt 
und etabliert habe.3 Entsprechend ist die Klage über die Herrschaft von Unrecht 
gelegentlich von der Feststellung begleitet gewesen, »das römische Recht gelte 
nicht mehr«. Unter den literarischen Werken, die diese Vorstellung auf greifen, hat 
Louis Aragons Erzählung »Le droit romain n’est plus« Bekanntheit erlangt, in der 
der Autor einen Zusammenhang zwischen der dezidierten Ablehnung des 

1 Vgl. Behrends, Das Geheimnis, S. 4 f.
2 McIlwain hat darauf hingewiesen, daß die Grundlagen des modernen Konstitutionalismus 

bis auf dessen Klassiker zurückgehen, und darüber hinaus auf das Gedankengut der antiken 
Philosophie und Rechtswissenschaft; Costitutionalism: Ancient and Modern, S. 23-66. 
Mommsen hatte »Grundrechte« im römischen Recht festgestellt; dazu Masi Doria, I 
»Grundrechte« nell’opera storico-giuridica, S. 371 ff. Ein jedenfalls auf das private Vermö-
gensrecht gerichtetes Grundrechtsdenken hat Behrends für die Rechtswissenschaft des Prin-
zipats beschrieben; Römische Privatrechtsordnung, S. 14 ff.

3 McIlwain, Our Heritage from the Law of Rome, S. 608: »The appalling recrudescence in the 
last few years of an absolutism that we fondly thought the world hat renounced forever 
makes somewhat clearer than before our duty and also our debt to the Law of Rome. This 
crisis in the world’s history is the most serious in a thousand years. Because Nazi tribalism 
rejects the universality of Roman Law we know the better that at all costs we must maintain 
it; because the despotism of present-day Germany overrides all the private rights that the 
Roman and the English law protect, we are the more conscious of the value of these rights 
and the more determined that they shall not perish from the earth«.
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 römischen Rechts durch nationalsozialistische Juristen4 und der Begehung von 
Kriegsverbrechen herstellt.5

In Anknüpfung an Aragon weist Witold Wołodkiewicz auf die Lebendigkeit 
der römischen Rechtstradition hin, die er als Grundlage rechtsstaatlicher Einrich-
tungen im modernen Polen beschreibt. Dieser Gedanke durchzieht eine Reihe 
von Beiträgen, die der Warschauer Romanist seit 1991, also kurz nach dem Sy-
stemwechsel, unter dem Serientitel »Hat das römische Recht aufgehört zu beste-
hen?« vorgelegt hat.6 Die Vorstellung, das römische Recht repräsentiere in beson-
derer Weise das Recht schlechthin, liegt auch der Entscheidung zugrunde, am 
1999 eröffneten Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Warschau römische 
Rechtsregeln anzubringen.7 Anders als im Falle klassizistischer Justizpaläste, bei 
denen auf das römische Recht verweisende Attribute jeweils entweder der Geltung 
des römischen Rechts zur Zeit der Errichtung oder aber auch nur dem Baustil 
geschuldet sind, hat man hier – beraten von Wołodkiewicz – ein postmodernes 
Gebäude mit römischen Rechtsregeln geschmückt. Dabei geht es natürlich nicht 
nur darum, wie es sachlich durchaus zutreffend wäre, auf die historische Verbin-
dung des polnischen Rechts mit der römischen Rechtstradition Europas hinzu-
weisen.8 Zweck dieser Geste ist es vielmehr, öffentlich auf die Verbindlichkeit 
bestimmter Grundsätze des Rechts schlechthin zu verweisen. Es ist sicherlich kein 
Zufall, daß dieses demonstrative Bekenntnis gerade in Polen abgelegt worden ist. 
Dieses Land konnte auf Jahrhunderte der Fremdherrschaft zurückblicken, die mit 
der gesetzlich sanktionierten Schlechterstellung der Polen gegenüber anderen 
Menschen verbunden gewesen war. Hier mußte man im Zweiten Weltkrieg erle-
ben, wie in der Folge der besonders herabsetzenden Organisation der Besatzung 
als »Generalgouvernement« elementare Rechte des einzelnen dem unbeschränk-
ten Zugriff der Machthaber ausgesetzt waren, ein Sachverhalt, der seine schreck-
lichste Ausprägung in der systematischen Ermordung zahlloser Menschen fand.9 
Selbst nach dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Polen war 

4 Vgl. Art. 19 des 25-Punkte-Parteiprogramms der NSDAP von 1920 sowie für die Diagnose 
einer »Krise« des römischen Rechts unter der Herrschaft des Nationalsozialismus stellvertre-
tend für viele Koschaker, Rez. Georgescu, S. 425-427 und dens., Die Krise des römischen 
Rechts, insbes. S. 70 ff.; vgl. dazu Meissel / Wedrac, Strategien der Anpassung, S. 42-44.

5 Aragon, Le droit romain n’est plus, S. 183-223; vgl. Kuryłowicz, Symbol, S. 61-83. Als »Sym-
bol humanen Rechts«, dessen Untergang den Massenmord ermöglicht habe, nennt das rö-
mische Recht, worauf Kuryłowicz aaO., S. 7 ff. und 87 ff. hinweist, Mieczysław Jastrun in 
seinem Gedicht »Z pamiętnika byłego więźnia obozów koncentracyjnych« (Aus dem Tage-
buch eines ehemaligen Häftlings in Konzentrationslagern) (publiziert 1955).

6 Die Beiträge, die ursprünglich in der Zeitschrift »Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej« 
(Schrift der polnischen Anwaltschaft) erschienen sind, sind nun gesammelt in einem Band: 
Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przestało istnieć? (2003); dazu Kuryłowicz, Prawo 
rzymskie, S. 170 sowie Avenarius, Römisches Recht in Slavischen Sprachen V, S. 729.

7 Vgl. dazu den von Wołodkiewicz redigierten Band: Regulae Iuris. Łacińskie inskrypcje na 
kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Aufl. (2011).

8 Vgl. Kraft, Europa, S. 4.
9 »Le droit romain n’est plus«; vgl. Jońca, Prawo rzymskie, S. 327.
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es keineswegs zur Einrichtung einer freiheitlichen Privatrechtsgesellschaft und 
 eines modernen Rechtsstaats gekommen. Vielmehr konnte sich weder in den der 
Sowjetunion zugeschlagenen, zuvor polnischen Gebieten noch (im übrigen) un-
ter den jahrzehntelang herrschenden Rahmenbedingungen einer sozialistischen 
Volksrepublik jenes Zivilrecht, das zwischen den Weltkriegen Gegenstand an-
spruchsvoller wissenschaftlicher Forschung und moderner Reformprojekte gewe-
sen war, als freiheitliches bürgerliches Recht fortentwickeln. Unter dem fortwir-
kenden Eindruck dieser Erfahrungen wird die Zugehörigkeit zur 
römisch-westeuropäischen Tradition mitunter bewußter wahrgenommen als in 
Staaten, in denen dieselbe im wesentlichen unbestritten fortgeführt wird, und es 
gewinnt das Bekenntnis zu einem entsprechenden Recht programmatische Be-
deutung.

Die Vorstellung vom römischen Recht als einzigartiger Ausdrucksform des 
»Rechts schlechthin«, wie sie weniger in wissenschaftlichen Zusammenhängen als 
vielmehr in programmatischen Äußerungen auftritt, darf selbstverständlich nicht 
schematisch verstanden werden. Das hieße, daß aus neuzeitlicher Sicht ein Recht 
idealisiert würde, in dem – um nur den heikelsten Punkt zu benennen – die Skla-
verei, wenn auch im Bewußtsein ihres Bestehens contra naturam, in Geltung stand. 
Dies ist in keinem Fall gemeint. Zum Ausdruck kommt vielmehr die Überzeu-
gung, daß das römische Recht bestimmte Konzepte hervorgebracht habe, die, 
wenn auch in der antiken Rechtsordnung nur teilweise verwirklicht,10 immerhin 
Ziel des Strebens römischer Juristen waren. Dies bezieht sich etwa auf das Kon-
zept einer auf individueller Freiheit und bürgerlicher Gleichheit11 beruhenden 
Privatrechtsgesellschaft.12 Sicherlich lehrt die geschichtliche Perspektive berech-
tigte Zweifel dahingehend, ob eine solche Ordnung für die Lebensverhältnisse 

10 Inwieweit das hochentwickelte Rechtsschutzsystem »einfachen« Römern effektiv zugute 
kam, kann kaum zuverlässig festgestellt werden, denn der genannte Personenkreis ist in der 
Überlieferung unterrepräsentiert. Für die Ausführung dieses Grundgedankens vgl. Knapp, 
Invisible Romans (2011).

11 Das klassische römische Recht zielt auf die Regelung der Rechtsverhältnisse derjenigen 
Menschen, die als Bürger eines Staates eigenständige Rechtssubjekte und in dieser Hinsicht 
gleichrangig sind. Der Umstand, daß bestimmte Menschen nicht frei sind (Sklaven) oder 
aus anderen Gründen nicht eigenverantwortlich und selbständig rechtsgeschäftlich han-
deln können, nimmt dem Grundsatz nicht seine Gültigkeit, sondern schärft vielmehr das 
Bewußtsein für die Bedeutung von Freiheit und Gleichheit. Dies wird nicht nur in der 
kritischen Erörterung der Sklaverei als contra naturam bestehend deutlich, sondern auch 
darin, daß die mangelnde Akzeptanz gegenüber jenen Rechtseinrichtungen, durch die 
Frauen benachteiligt wurden (manus mariti, tutela mulierum u. a.), sich immer wieder Aus-
druck verschuf und in der klassischen Zeit zu deren Rückgang führte.

12 Vgl. nur Orač / Tyščyk, Osnovy ryms’kogo pryvatnogo prava, S. 14. Die Verfasser dieser 
ukrainischen, didaktischen Zwecken dienenden Darstellung erklären die Einzigartigkeit 
der Bedeutung des römischen Rechts damit, daß dasselbe auch nach dem Untergang der 
Sklavenhaltergesellschaft in anderen Gesellschaftszuständen eine Rolle spielte. Es stelle 
nämlich einen mustergültigen Ausdruck für die Lebensbedingungen und Konflikte einer 
Gesellschaft dar, die durch das Privateigentum geprägt sei. Weil es eine solche Gesellschaft 
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der Menschen in unterschiedslos allen historischen Kontexten praktisch tauglich 
wäre. Entscheidend ist aber, daß sie ethische Gebote verwirklicht. Der neuzeit-
liche – jedenfalls: europäische – Jurist darf sie daher mit Recht zum Vorbild neh-
men. Soweit man die zugrundeliegende Wertordnung, die den römischen Ver-
fechtern dieser Konzepte durch den Hellenismus vermittelt worden war, noch in 
der Neuzeit als tradiertes und bewahrenswertes Kulturgut begreift, ist die Forde-
rung nur konsequent, den entsprechenden juristischen Formen, wie sie das römi-
sche Recht anbietet, zur Geltung zu verhelfen.

II.) Die Orientierung Rußlands am römischen Recht

Wenn Recht formuliert und angewandt wird, um eine spezifische Sinnvorgabe zu 
verwirklichen, ist es nur konsequent, nach dem Sinn rechtsgeschichtlicher Vor-
gänge zu fragen. Denn im Unterschied zu vielen anderen historischen Ereignissen 
handelt es sich hier um Vorgänge, die von Menschen bewußt und zweckgerichtet 
gesteuert werden. Nicht auf »stillwirkende Kräfte«, wie es vor 200 Jahren der 
Vorstellung vieler Juristen entsprach,13 sondern auf menschliches Verstehen und 
Steuern geht auch, wie man heute wird feststellen dürfen, die überaus erfolgrei-
che Rezeption des römischen Rechts in Europa und seine Ausstrahlung in viele 
Rechtsordnungen auf der Welt zurück.14 Über einen Zeitraum von anderthalb 
Jahrtausenden haben sich Menschen jeweils dafür entschieden, das römische 
Recht, welches ihnen zuvor nicht als selbstverständlich überliefert gewesen war, in 
seiner Gesamtheit oder in bestimmten Elementen zu übernehmen und auf die 
von ihnen verantworteten Lebensverhältnisse anzuwenden.

Eine solche Geschichte der Begegnung mit dem römischen Recht und der 
Entwicklung des eigenen Rechts unter dessen Einfluß hat auch das russische Za-
renreich durchlaufen.15 In dem hier hauptsächlich betrachteten Ausschnitt der 

bereits in vollkommener Weise ordne, habe das römische Recht später kaum noch verbes-
sert werden können.

13 Savigny hatte die einflußreiche Rechtsentstehungslehre der Historischen Rechtsschule 1814 
bekanntlich in der »Summe« formuliert, daß »alles Recht […] durch innere, stillwirkende 
Kräfte, nicht durch die Willkühr eines Gesetzgebers« hervorgebracht werde; Vom Beruf, 
S. 68.

14 Im Hinblick auf den weltweiten Einfluß des römischen Rechts hat Meder dessen Rezeption 
sogar mit einem modernen Ausdruck als erste »Globalisierung von Recht und Rechtswis-
senschaft« bezeichnet; Auslegung als Kunst, S. 150, Fn. 2.

15 Mit dem Ausdruck »Zarenreich« wird nachfolgend durchweg das russische Reich bezeich-
net. Außer Betracht bleiben hier also das bulgarische und das serbische Zarenreich. Dabei 
ist bereits die Bezeichnung des Zarenreichs als »russisch« eine Vereinfachung, wenn sie 
auch der offiziellen Selbstdarstellung dieses Staates entspricht. Die Bezeichnung darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß das Reich ein Vielvölkerstaat mit einem erheblichen Anteil 
an nichtrussischer Bevölkerung war, deren kulturelle Eigenständigkeit verschiedentlich 
durch Russifizierungsmaßnahmen zurückgedrängt wurde. Die offizielle Bezeichnung des 
Zarenreiches als »Rossijskaja Imperija« trägt mit dem Adjektiv »rossijskij« dem überethni-
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Geschichte, dem 19. Jahrhundert, beobachten wir, daß zunächst einzelne Persön-
lichkeiten Kenntnisse im römischen Recht erwerben, bevor dasselbe bald im Uni-
versitätsunterricht etabliert wird und sich eine eigene, russische Literatur zu die-
sem Rechtsgebiet entwickelt. Auf dieser Grundlage kommt es einerseits zu 
staatlich initiierten Reformbemühungen, andererseits zum Eingang von Merk-
malen des römischen Rechtsdenkens in die Jurisprudenz des Zarenreiches. Im 
Laufe der Zeit beginnen dann, vermittelt durch russische Juristen, Regelungen 
und Denkweisen des römischen Rechts in das geltende Recht im Rahmen von 
Rechtsprechung und Normen einzugehen. Wir werden hier in den letzten Jahr-
zehnten des Zarenreiches einen mit wissenschaftlicher Bearbeitung des positiven 
Rechts einhergehenden Rezeptionsvorgang beobachten.

In der Rechtsgeschichte des Zarenreiches ist immer wieder versucht worden, 
das russische Zivilrecht unter dem Einfluß des römischen Rechts zu modernisie-
ren, das mittelbar oder unmittelbar die Rechtsordnungen ganz Westeuropas ge-
prägt hatte. Neben dem Ziel, ein jeweils zeitgemäßes Recht zu schaffen, wollten 
Juristen und staatliche Institutionen des Zarenreiches dem Bedürfnis nach Refor-
men begegnen und – gegen Ende des Jahrhunderts – das Entstehen einer Zivilge-
sellschaft unter rechtsstaatlichen Bedingungen fördern. Bei der Arbeit an einer 
Modernisierung des Privatrechts handelt es sich um ein Bestreben, das die grund-
legende Aufgabe des Rechts betrifft: das Zusammenleben der Menschen in fried-
licher Weise zu ordnen. Das römische Recht wurde für diese Aufgabe als beson-
ders geeignet angesehen, weil es eine für das 19. Jahrhundert vergleichsweise 
hochentwickelte Dogmatik und einen während jahrhundertelanger, kontinuier-
licher Geltung gewachsenen Bestand an Erfahrungen mit dem Recht bereitstellte. 
Hierauf nehmen zahlreiche Darstellungen des russischen Privatrechts seit dem 
19. Jahrhundert bis in die Gegenwart Bezug, die nicht nur auf die historische 
Entwicklung, sondern nicht selten auch auf die jeweiligen Verhältnisse ihrer Zeit 
abzielen. So hat sich in Rußland seit dem Systemwechsel von 1989/91 verschie-
dentlich, wenngleich nicht unangefochten, die Einsicht Ausdruck verschafft, daß 
die Orientierung an einer grundsätzlich liberalen Rechtsordnung, die die Lebens-
verhältnisse in einer Zivilgesellschaft vom Grundsatz bürgerlicher Gleichheit aus 

schen, imperialen Reichsgedanken Rechnung. »Rossijskij« bedeutet insoweit »dem russi-
schen Zarenreich angehörend«, »russkij« dagegen: »ethnisch russisch«. Gerade unter den 
Juristen treffen wir auf relativ viele deutsch-baltische oder polnische Angehörige des Zaren-
reiches. Wenn in dieser Hinsicht gleichwohl gelegentlich zusammenfassend von »russi-
schen« Juristen gesprochen werden wird, dann dient dies allein der sprachlichen Vereinfa-
chung. Maurer bevorzugt insoweit den Ausdruck »Rußländer« in Anlehnung an das 
spezifische Bedeutungsfeld von »rossijskij«; vgl. Maurer, Der Weg zur Mündigkeit, S. 60, 
Fn. 1; dies., Fremde, Feinde – oder Freunde?, S. 92. Nachfolgend wird die Unterscheidung 
zwischen »rossijskij« (»rußländisch«) und »russkij« (»russisch«) in der Übersetzung grund-
sätzlich gewahrt, soweit sich nicht, wie etwa im Falle des Namens »Russische Föderation« 
(für »Rossijskaja Federacija«) eine abweichende Ausdrucksweise fest etabliert hat.
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zu gestalten bestrebt ist, zur Entwicklung friedlicher und gleichzeitig prosperie-
render Verhältnisse beitragen kann.16

Die Vorstellung, bei dem römischen Recht, verstanden als Grundlage einer 
solchen Ordnung, handele es sich um einen Musterfall »richtigen Rechts«, kennt 
auch Rußland. Allerdings läßt bereits ein vorläufiger Blick auf die jeweilige Wir-
kungsgeschichte des römischen Rechts in West- und Mitteleuropa einerseits und 
in Rußland andererseits wichtige Unterschiede erkennen.17 Anders als im Falle 
der Rezeption des römischen Rechts in West- und Mitteleuropa kann man für 
Rußland beispielsweise in groben Zügen zwei historische Phasen voneinander 
unterscheiden, in denen römisches Recht das russische berührt hat: Elemente 
desselben haben sich zunächst als Nachlaß des byzantinischen Reiches aus dem 
Mittelalter erhalten. Byzantinische Rechtsquellen hatten auf das in Rußland 
praktizierte Recht ausgestrahlt und bestimmte Rechtseinrichtungen in einzelnen 
Bereichen geprägt. Dies betraf nicht alle Rechtsgebiete gleichermaßen, sondern 
insbesondere Familien- und Erbrecht. Der Vorgang wurde besonders durch die 
orthodoxe Kirche gefördert.18 Er bewirkte, daß das römisch-byzantinische Recht 
gerade insoweit tradiert wurde, als es orthodoxe Wert- und Ordnungsvorstellun-
gen unterstützte.19 Eine demgegenüber neue und aus ganz anderen Gründen in-
itiierte Beschäftigung mit dem römischen Recht setzte mit dem 18. Jahrhundert 
ein. Sie suchte das römische Recht in der Form aufzugreifen, in der es zeitgleich 
in Westeuropa bearbeitet wurde und teilweise in Geltung stand. Im Anschluß an 
einzelne Ansätze ernsthafter Beschäftigung mit dem römischen Recht, die teil-
weise sogar im direkten Umfeld des jeweiligen Herrschers stattfanden, kam es im 

16 Vgl. zu dieser Beobachtung Behrends, Das Geheimnis, S. 4 f. und den Artikel von Barbier 
(»Römisches Recht auf dem Roten Platz«), in dem das römische Recht stellvertretend für 
die »westlichen« Rahmenbedingungen der Entwicklung marktwirtschaftlicher Verhältnisse 
angeführt wird. Zur Wirklichkeitsnähe entsprechender Äußerungen vgl. unten S. 643 ff.

17 Wenn wir hier die Tradition betrachten, der sich Rußland gegenübersieht, also die abend-
ländische Tradition des römischen Rechts, ergibt sich ein terminologisches Problem. Denn 
jene Länder Europas, die man im 20. Jahrhundert unter dem Eindruck der Spaltung des 
Kontinents in durch die jeweils vorherrschenden politischen Systeme voneinander unter-
schiedene Blöcke als »Ostmitteleuropa« bezeichnet hat, gehörten zu dieser Tradition. Wäh-
rend dies im Hinblick auf diejenigen Länder dieses geographischen Raumes, die zum 
Habsburgerreich gehörten, kein Problem darstellt, ergibt sich für Polen insoweit eine 
Schwierigkeit, als es kulturell zum Überschneidungsbereich zwischen der slavischen Welt 
und der lateinischen gehört, rechtsgeschichtlich zum traditionellen Ausstrahlungsbereich 
des römischen Rechts und staatlich gleichzeitig – im 19. Jahrhundert – großenteils zum 
Zarenreich. Als »Westen« in diesem Sinne wollen wir also grundsätzlich West- und Mittel-
europa betrachten, die Besonderheit Polens der Einfachheit halber zurückstellend.

18 Vgl. Feldbrugge, Rez. Avenarius, S. 399; Völkl, Die Rechtsentwicklung, S. 731.
19 Diese Einschränkung betrifft die Fortwirkung des römisch-byzantinischen Rechts auf das 

ältere russische Recht; sie gilt freilich nicht, soweit byzantinisches Recht im Rahmen grie-
chischer Rechtskultur tradiert wurde und später im Zarenreich als Partikularrecht galt. 
Dies war der Fall in Bessarabien. Vgl. unten S. 467 ff.
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19. Jahrhundert zu intensiven Forschungen und Rezeptionsbemühungen.20 Es 
handelt sich also, verglichen mit der spätestens im 15. Jahrhundert abgeschlosse-
nen Rezeption in Deutschland, um einen relativ rezenten Vorgang. Bemerkens-
wert ist dabei, daß beide die russische Rechtsgeschichte prägenden Traditionen, 
die mittelalterliche über das byzantinische Reich und die neuzeitliche über den 
Westen, letztlich auf dieselben Ursprünge zurückgehen, nämlich das römische 
Recht in der Fassung der justinianischen Kompilation. Vor dem Hintergrund des 
zeitlichen Verhältnisses ist der Umgang mit dem römischen Recht im Zarenreich 
des 19. Jahrhunderts gelegentlich als »Nachrezeption« bezeichnet worden.21

Ein weiterer Unterschied liegt in den Rahmenbedingungen begründet, die die 
jeweilige religiöse Kultur bereitet hatte. Während die römische Kirche die Rezep-
tion des lateinischen römischen Rechts im Westen gefördert hat, stieß dasselbe in 
Rußland auf Empfindlichkeiten und Widerstände. Man befand sich nicht allein 
in einem Kerngebiet der orthodoxen, von der römischen Kirche distanzierten 
Welt, man befand sich überhaupt außerhalb des lateinischen, die eigene Kultur 
auf die römische zurückführenden Europa. Unter diesen Vorausssetzungen konn-
ten konkurrierende Rechtsvorstellungen und damit Überzeugungen von Zwek-
ken des Rechts, die man im römischen Recht gerade nicht verwirklicht sah und 
die, weltanschaulich und religiös fundiert, von der Kirche gefördert wurden, 
starke Beharrungskräfte entwickeln.

III.) Die Ausrichtungen des Erkenntnisinteresses

Diese Arbeit verfolgt zwei zentrale Interessen, nämlich einerseits die Darstellung der 
Wirkungsgeschichte des römischen Rechts in Rußland im Überblick (1.) und andererseits 
die Erweiterung des Verstehens des römischen Rechts selbst (2.).

1.) Erforschung der Wirkungsgeschichte des römischen Rechts in Rußland

Gegenstand dieser Arbeit ist u. a. die Auseinandersetzung russischer Juristen und 
anderer Autoren mit dem römischen Recht, insbesondere mit dessen Eigenart 
und Bedeutung für Lehre, zivilrechtliche Dogmatik und geltendes Recht des Za-
renreiches, und zwar in erster Linie mit Rücksicht auf das 19. Jahrhundert. Hier 
bestehen im Rahmen des Forschungsgebietes der Neueren Privatrechtsgeschichte er-
hebliche Lücken.22 Es fehlt nicht nur an Spezialuntersuchungen, vielmehr weisen 

20 Giaro, der für die vorangegangenen Jahrhunderte eine Rezeption des römischen Rechts in 
Osteuropa überhaupt leugnet, räumt ein, dieselbe sei »im 19. Jahrhundert nachgeholt« wor-
den; Westen im Osten, S. 124.

21 Den Ausdruck hatte Wieacker zuvor für die Vorstellung verwendet, daß die Historische 
Rechtsschule in Deutschland im Wege der abermaligen Stärkung des römischen Rechts 
eine neue Rezeption betrieben habe; Gründer und Bewahrer, S. 111; vgl. unten S. 117 f.

22 Für die Wahrnehmung der jeweils eingeschränkten Perspektive verschiedener Forschungs-
felder vgl. Sacco, Romanist Substratum, S. 66.
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diejenigen westeuropäischen Darstellungen, die auf die Privatrechtsgeschichte 
Europas ausgerichtet sind, eine einseitige Ausrichtung auf Westeuropa auf.23 Dies 
hat mehrere Gründe, unter denen nicht nur die Neigung von Autoren zu nennen 
ist, der Vorgeschichte der jeweils eigenen Rechtsordnung besondere Aufmerk-
samkeit zukommen zu lassen, und auch nicht allein die Sprachbarriere und die 
aus ihr folgende Nichtberücksichtigung von Einzeluntersuchungen, die in slavi-
schen Sprachen gehalten sind. Hier wirkt sich vielmehr auch eine allgemeine, 
kulturgeschichtlich bedingte Sichtweise aus.24 Eine solche Auffassung, nach der 
die europäische Kultur ganz oder überwiegend mit der des Westens identifiziert 
wird, ist in der privatrechtshistorischen Forschung besonders wirkungsmächtig 
von Paul Koschaker vertreten worden.25 Daß mit einem großen Teil Osteuropas 
insbesondere Rußland in der privatrechtshistorischen Forschung vernachlässigt 
worden ist, hängt zum nicht geringen Teil mit dem Desinteresse zusammen, mit 
dem auch die allgemeine Geschichte Rußlands in der deutschen Historiographie 
des 19. Jahrhunderts vielfach wahrgenommen worden ist.26 Dieser Befund geht 
auf ein einseitig romanisch-germanisch ausgerichtetes Geschichtsbild zurück, das 
unter dem Einfluß Hegels entstanden und von bedeutenden Historikern wie 
Ranke später fortentwickelt worden war.27 Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
stand derjenige geographische Raum, für den gelegentlich der Ausdruck »Abend-
land« verwendet wurde, und zwar, bedingt durch die Konzentration auf den Zen-
tralbegriff des Staates bei Hegel, unter dem Gesichtspunkt der Staatengeschichte. 
Zum »Abendland« hätte im Osten Europas allenfalls noch Polen hinzugerechnet 
werden können, welches allerdings aus der staatengeschichtlichen Perspektive 
herausfiel, weil es als selbständiger Staat nicht existierte. Rußland stand, geogra-
phisch noch weiter entfernt, an der Peripherie des von dieser Geschichtsauffas-

23 Vgl. nur Giaro, Westen im Osten, S. 123; ders., The East of the West, S. 194.
24 Wo diese spezifische Perspektive weniger ausgeprägt ist als in Westeuropa, kann der russi-

schen Rechtsentwicklung vergleichsweise mehr Aufmerksamkeit zukommen. Dies gilt z. B. 
aus historischen wie politischen Gründen für die rechtsgeschichtliche Forschung in Schwe-
den, was z. B. in der Gesamtdarstellung des Stockholmer Rechtshistorikers Anners, Istorija 
evropejskogo prava, S. 251 ff. und S. 357 ff. zum Ausdruck kommt.

25 Vgl. Koschaker, Europa, S. 5 ff. u. 350 ff.; vgl. dens., Die Krise des römischen Rechts, S. 1 ff.
26 Vgl. K. Meyer, Osteuropäische Geschichte, S. 553-556.
27 Vgl. Labuda, Polen und polnisch-preußische Beziehungen, S. 51 f. und für Hegels Sicht auf 

die Slaven dessen Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Bd. 4. Hier 
schreibt Hegel, die slavische »Völkermasse« sei »bisher nicht als ein selbständiges Moment 
in der Reihe der Gestaltungen der Vernunft in der Welt aufgetreten« (S. 779), und ferner: 
»Außerhalb dieser beiden großen Ordnungen Europas (d. h. der germanischen und der 
romanischen) ist noch ein drittes Element, das slawische, das in anfänglicher Gediegenheit 
sich hält. Es existiert als das Russische Reich, das erst seit etwa hundert Jahren in Verähn-
lichung mit europäischer Bildung getreten ist, aber noch nicht in den Prozeß der europä-
ischen Bildung geschichtlich eingegriffen hat« (S. 907). Vgl. Rauch, Boris von Uexküll, 
S. 31. Allerdings war, wie Hegel gegenüber B. v. Uexküll äußerte, für die Zukunft einiges 
von Rußland zu erwarten; er meinte, Rußland habe »ohne Zweifel eine noch viel höhere 
Bestimmung« (aaO., S. 30).
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sung bestimmten Blickfelds. Auf die westliche Wahrnehmung wirkte sich beson-
ders der folgenreiche Umstand aus, daß Ranke die »Slavia« nicht zu den 
gestaltenden Kräften Europas gezählt hatte.28 Die Übersteigerung des Nationalis-
mus im späten 19. Jahrhundert trug zur verbreiteten Geringschätzung der slavi-
schen Kultur bei.29 Im 20. Jahrhundert verfestigte die Teilung Europas in ideolo-
gische Blöcke diese Sichtweise. Dies betraf unmittelbar die Zivilrechtsentwicklung: 
Die westliche Wahrnehmung einer Abkehr Osteuropas von einer zuvor jedenfalls 
teilweise gemeinsamen Zivilrechtstradition ging einher mit programmatischen, 
ideologisch begründeten Äußerungen aus den sozialistischen Staaten, die (selbst-
verständlich aufgrund einer anderen Bewertung dieses Vorgangs) gleichermaßen 
die Distanzierung herausstrichen. Erst der politische Systemwechsel von 1989/91 
bot Raum für eine Wahrnehmung der Herrschaft des realen Sozialismus als Epi-
sode und damit für eine Betrachtung der längerfristigen Entwicklungen, an die 
die Staaten Ostmittel- und Osteuropas nun anzuknüpfen versuchten.

Die mit der nun eröffneten Perspektive verbundenen Möglichkeiten zur Neu-
beschreibung und -bewertung der gesamteuropäischen Rechtsgeschichte sind bis-
lang allerdings nur ansatzweise genutzt worden. Dies gilt auch für jüngere deut-
sche Darstellungen der Rechtsgeschichte bzw. der Neueren Privatrechtsgeschichte. 

28 Vgl. dahingehend die Formulierung von Schubert, Walter Schlesinger, S. 664; sinngemäß 
auch Maier, Geistige Osterweiterung, S. 13. So hat Ranke z. B. in der Darstellung der euro-
päischen Geschichte den polnisch-slavischen Aspekt vernachlässigt; vgl. Escher, Leopold 
Ranke, S. 119; Labuda, Polen und polnisch-preußische Beziehungen, S. 59-61 u. passim. 
Ranke unterstrich die slavische Natur Rußlands, die er als »barbarisch« (!) beschreibt. Er 
blickte vom Westen her und schrieb etwas herablassend, durch ihren Widerstand gegen 
Mongolen und Osmanen »verdienten sich diese (d. h. die slavischen) Völker des östlichen 
Europas in höherem oder geringerem Grade die Aufnahme in den Kreis der abendländi-
schen Bildung im engeren Sinne.« (Weltgeschichte, S. 508). Ranke meinte, selbst Peter der 
Große habe sich um die Rezeption westlicher Kultur nur bemüht, um das materielle Wohl 
seiner Untertanen zu fördern, »[…] hingegen von dem, was in das Reich der Ideen fiel, war 
bei ihm keine Rede; dazu wären auch die Russen gar nicht fähig gewesen […]« (aaO., 
S. 626).

29 In die Tradition der Abwertung von Slaven hervorgebrachter Kultur gehört sicherlich auch 
Mommsens berüchtigtes Schreiben, das anonym unter dem Titel »An die Deutschen in 
Österreich« in der Wiener »Neuen Freien Presse« vom 31.10.1897 abgedruckt wurde. Hier 
äußerte Mommsen u. a., die deutsch-österreichische Kultur werde durch »Apostel der Bar-
berei« bedroht, die »die deutsche Arbeit eines halben Jahrtausends in den Tiefen ihrer 
Wildnis zu begraben« trachteten. Gemeint ist der slavische Einfluß, gegen den Mommsen 
mit Härte einzuschreiten empfiehlt: »Vernunft nimmt der Schädel der Czechen nicht an, 
aber für Schläge ist auch er zugänglich.« Der Lemberger Rechtshistoriker Oswald Balzer 
hielt Mommsen daraufhin öffentlich die kulturellen Leistungen der Slaven entgegen. Vgl. 
Krzoska, Die Rolle der Geschichtswissenschaft, S. 182. Von Geringschätzung der slavischen 
Kultur zeugt auch Max Webers Freiburger Antrittsvorlesung von 1895, in der er davor 
warnt, daß das Deutschtum womöglich »überflutet« werde, was einen kulturellen Nieder-
gang befürchten lasse. Er sprach vom »öden Ringen« mit einer »tieferstehenden«, nämlich 
der »slavischen Rasse«; vgl. Der Nationalstaat, S. 546, 551 u. 558. Kritisch in dieser Hinsicht 
Schöndorf, Sollen wir slavisches Recht studieren?, S. 165.


